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1. Vorbemerkung 

 

Die Stadt Neubrandenburg behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und beachtet die 

gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes. Personenbezogene Daten werden nur im notwendigen 

Umfang erhoben und verarbeitet. 

 
 

2. Verantwortliche für die Datenverarbeitung 

 

Stadt Neubrandenburg 

Der Oberbürgermeister 

Eigenbetrieb Immobilienmanagement 

Friedrich-Engels-Ring 53 

17033 Neubrandenburg 

 
 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 

Stadt Neubrandenburg 

Datenschutzbeauftragte/r 

Friedrich-Engels-Ring 53 

17033 Neubrandenburg 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@neubrandenburg.de 

 
 

4. Art, Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Die Straßen- und Gleisverwaltung des Eigenbetriebs Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg 

verarbeitet personenbezogene Daten zum Zweck der Erfüllung der ihr gesetzlich obliegenden 

straßenrechtlichen Aufgaben. Zwecke der Datenverarbeitung können u.a. Genehmigungsverfahren, der 

Abschluss von Verträgen oder die Ahndung straßenrechtlicher Verstöße sein.  

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind dabei die 

Kommunalverfassung M-V, das Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, das Straßen- und Wegegesetz M-V, 

die Landesbauordnung M-V, das Sicherheit- und Ordnungsgesetz M-V; das Kommunalabgabengesetz M-

V, das Bundesfernstraßengesetz und das Baugesetzbuch. 

Weiterhin wird auf geltendes Ortsrecht, wie die Sondernutzungssatzung, die Sondernutzungs-

gebührensatzung und die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Neubrandenburg verwiesen. 

 

Die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen verarbeitet personenbezogene Daten zu Zwecken der 

Erstellung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses gemäß § 32 Eigenbetriebsverordnung 

Mecklenburg-Vorpommern nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (3. Buch) in Verbindung mit 

§§ 4 Absatz 1 und 19 Datenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern und den Artikeln 6 Absatz 1 

Buchstaben b, c, e und 57 DSGVO.  

 

Es werden Personen- (Name, Anschrift, Steuernummer) und Abrechnungsdaten (Vertragsdaten und 

Bankverbindungen) verarbeitet. 
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5. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

 

Ihre Daten werden grundsätzlich nur für den genannten Zweck genutzt und nicht in ein Drittland oder 

an eine internationale Organisation weitergegeben. Automatisierte Entscheidungen werden nicht 

getroffen. Die Auftragsverarbeitung wurde mit den IT-Dienstleistungsunternehmen vertraglich geregelt.   

 
 

6. Speicherdauer 

 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck 

der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

Gesetzgeber vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine 

durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 

Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 

Vertragserfüllung besteht. Vorgeschriebene Speicherfristen in diesem Sinne können sich beispielsweise 

aus dem Landesarchivgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern ergeben. 

 

Personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum der in § 257 Abs. 4 und 5 Handelsgesetzbuch 

vorgeschriebenen Aufbewahrungs- und Nachweispflicht gespeichert. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 

Jahre nach Testaterteilung. Titulierte Ansprüche verjähren in 30 Jahren. 

 
 

7. Sicherheit 

 

Als zentrales Prinzip des Datenschutzes wurde die Gewährleistung der Datensicherheit in der DSGVO 

gesetzlich verankert. Die Stadt Neubrandenburg folgt diesem Ziel und setzt technische und 

organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um personenbezogene Daten vor Verlust, unrichtigen 

Veränderungen oder unberechtigten Zugriffen Dritter zu schützen. Auch Beschäftigte der Stadt 

Neubrandenburg haben nur insoweit Zugriff auf die Daten, wie sie für die Bearbeitung zuständig sind. 

 

 

8. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung und weitere Rechte 

 

Auf schriftliche Anforderung geben wir Ihnen darüber Auskunft, ob und welche persönlichen Daten über 

Sie bei uns gespeichert sind und zu welchem Zweck diese verarbeitet werden. Darüber hinaus können Sie 

Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder der Wahrnehmung Ihres 

Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. 

Bitte wenden Sie sich dazu an den Datenschutzbeauftragten der Stadt Neubrandenburg. Die 

Rechtsgrundlage für Ihre Ansprüche und Rechte finden Sie in den Artikeln 15 bis 21 der DSGVO. 

 

 Weiterhin haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde: 

 

 Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Mecklenburg-Vorpommern 

Werderstraße 74a 

 19055 Schwerin 

 

 


